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Ergebnisprotokoll  
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
am 18.03.2019, im Bürgersaal des Rathauses 
 
Vorsitzender:  Christian Schmid 
 
Schriftführer:  Desiree Müller 
 
 
 
TOP 1.2: 

Bekanntgabe der in der nicht-öffentlichen Sitzung am 25.02.2019 gefassten Be-

schlüsse 

Vorlage: 980/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat/die Öffentlichkeit nimmt Kenntnis von der Bekanntgabe der in 

nicht-öffentlicher Sitzung am 25.02.2019 gefassten Beschlüsse.  

 

- Beschluss über den Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke und Aus-

gleich Flächendifferenz durch finanzielle Entschädigung. 

 

- Beschluss über den Erwerb diverser landwirtschaftlicher Grundstücke 

auf der Gemarkung durch die Gemeinde. 

 

 

TOP 1.3: 

Neubau von Friedhofsanlagen; Vorstellung der Überplanung des Friedhofs 

Vorlage: 978/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Umsetzung des vorgelegten Nut-

zungskonzeptes zur Schaffung weiterer Bestattungsmöglichkeiten auf dem 

Friedhof sowie eine schrittweise Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, begin-

nend mit der Realisierung des „Sternengartens“ im Jahr 2019. 
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TOP 1.4: 

Ortsstraßen und Plätze; Auftragsvergabe für Gehwegsanierung in der Karlstra-

ße 

Vorlage: 974/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erteilt der Firma Lorenz aus Iffezheim den Auftrag zur Geh-

wegsanierung in der Karlstraße. Die Auftragssumme beträgt 49.210,69 Euro 

(brutto). Ferner wird die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme zügig umzuset-

zen. Der Beschluss ergeht einstimmig.  

 

 

TOP 1.5: 

Erlass einer Stellplatzsatzung gemäß § 74 Abs. 2 Landesbauordnung (LBO) 

Vorlage: 957/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Erlass einer Stellplatzsatzung 

gem. § 74 Abs. 2 Landesbauordnung und beauftragt die Verwaltung entspre-

chende Verfahrensschritte in die Wege zu leiten. Ferner wird der außerplanmä-

ßigen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel zugestimmt. 

 

 

 

TOP 1.6: 

Abberufung der bisherigen Gutachter des Gutachterausschusses der Gemein-

de Iffezheim und Aufhebung der Gutachterausschussgebührensatzung bzw. 

Teilaufhebung der Verwaltungsgebührensatzung 

Vorlage: 972/2019 

 

Beschluss: 

 

1. Die Bestellungen der bisherigen Gutachter des Gutachterausschusses der 

Gemeinde Iffezheim Herbert König, Herbert Lorenz, Norbert Bosler, Michael 

Schneider und Alwin Merkel werden mit Wirkung zum 31. März 2019 widerru-

fen. 

 

2. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutach-

ten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)“ 

der Gemeinde Iffezheim wird mit Wirkung zum 31. März 2019 aufgehoben. 

Es gilt dann im Rahmen einer Erstreckungssatzung die Gutachteraus-

schussgebührensatzung der Stadt Rastatt (siehe Anlage 1). 
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3. Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsge-

bührensatzung) der Gemeinde Iffezheim vom 06. November 1996 wird in den 

Punkten 14.1 und 14.2 des Gebührenverzeichnisses mit Wirkung zum 31. 

März 2019 aufgehoben. 

 

Der Beschluss ergeht einstimmig. 

 

TOP 1.7: 

Bildung eines Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen 2019 - Neu-

besetzung eines Stellvertreters 

Vorlage: 973/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat bestellt Herrn Joachim Merkel als Stellvertreter des 2. Beisit-

zers in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen am 26. Mai 

2019. 

Der Beschluss ergeht einstimmig. 

 

 

TOP 1.8: 

Annahme von Spenden 

Vorlage: 977/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Annahme einer Spende in Höhe 

von 15.000 €. 

 

 

TOP 1.9: 

Anpassung des Verkaufspreises für Bauplätze im Neubaugebiet "Nördlich der 

Hauptstraße" 

Vorlage: 979/2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt mit 7 zu 4 Gegenstimmen den Verkaufspreis der 

gemeindeeignen Grundstücke im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ 

entsprechend des am 12.03.2019 vom Gutachterausschuss ermittelten Boden-

richtwerts in Höhe von 305€/m² ab dem 01.04.2019 neu festzulegen. 

 

 

 

 


	Beschluß
	Zu

